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Einleitung
Die Verordnung des Bundesministers für
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft über das Aktionspro-
gramm 2003 zum Schutz der Gewässer vor
Verunreinigung durch Nitrat aus landwirt-
schaftlichen Quellen stellt die aktuelle
Fassung der in Österreich seit 1999 be-
stehenden innerstaatlichen Umsetzung
der EU-Nitratrichtlinie (1991) dar. Der Gel-
tungsbereich des österreichischen Akti-
onsprogrammes erstreckt sich auf das
gesamte Bundesgebiet, unabhängig vom
Auftreten von Wasservorkommen, die
durch Nitrateintrag bzw. Eutrophierung
gefährdet sind. In zahlreichen europäi-
schen Ländern (Deutschland, Niederlan-
de, Luxemburg, Dänemark, Irland, Finn-
land) bestehen ebenfalls flächendecken-
de Aktionsprogramme, in den übrigen
Mitgliedsländern wurden gefährdete
Zonen ausgewiesen und in diesen Ge-
bieten/Regionen spezifische Maßnah-
men gesetzt.
Im Bericht der Kommission vom 17. Juli
2002 über die Durchführung der Richtli-
nie 91/676/EWG zum Schutz der Gewäs-
ser vor Verunreinigung durch Nitrat aus
landwirtschaftlichen Quellen wurde fest-
gestellt, dass alle Mitgliedsstaaten die
Richtlinie umgesetzt, ein umfassendes
Überwachungsnetz aufgebaut, Regeln
sachgemäßer Praxis eingeführt und (mit
Ausnahme Irlands) ihre gefährdeten Ge-
biete ausgewiesen haben. Die Auswer-
tung der Überwachungsnetze zeigte, dass
in der Europäischen Union (zu diesem
Zeitpunkt noch EU-15) die Nitratkonzen-
trationen in mehr als 20% des Grundwas-
sers und 30-40% der Flüsse und Seen
überhöht waren. Der Anteil der Landwirt-
schaft am Gesamtstickstoffeintrag in die
Gewässer der EU wurde mit 50-80% be-
ziffert, wodurch der EU-Nitratrichtlinie

und deren innerstaatlicher Umsetzung
auch in Zukunft große Bedeutung und
Aktualität beigemessen wird.

Kernpunkte des
Österreichischen
Aktionsprogrammes
Die zentralen Regelungen des aktuellen
Aktionsprogrammes 2003 beinhalten für
die Düngungspraxis landwirtschaftlicher
Nutzflächen zahlreiche Restriktionen.
Grundsätzlich beziehen sich die meisten
der angeführten Einschränkungen auf
das Ausbringen von Düngemitteln, wo-
runter im Sprachgebrauch wohl primär
die technisch/mechanische Applikation
verstanden wird. Es sei an dieser Stelle
allerdings darauf hingewiesen, dass hin-
sichtlich der potenziellen Auswirkungen/
Effekte grundsätzlich auch die biologisch/
natürliche Ausscheidung in die Betrach-
tung des Gesamtthemas einzubeziehen
ist. Dies gilt für die Weidehaltung,
insbesondere aber für die ganzjährige
Freilandhaltung von Nutztieren, bei der
im Extremfall die zugrunde liegende Flä-
che vegetationsfrei ist und damit keine
Futtergrundlage bietet. Die Versorgung
der Tiere erfolgt in solchen Systemen
überwiegend/ausschließlich durch Zu-
fütterung von außen, die Nährstoffaus-
scheidung hingegen in konzentriertem
Ausmaß auf der Freilandfläche. Aus der
Sicht des Gewässerschutzes sowie einer
sach- und ordnungsgemäßen landwirt-
schaftlichen Bodennutzung erscheint
daher eine klare Regelung für derartige
Bewirtschaftungssysteme wünschens-
wert (BUCHGRABER u.a., 2006).

Zeitliche Einschränkung der
Düngung
Das Ausbringen von stickstoffhaltigem
Handelsdünger, Gülle, Jauche und Klär-

schlamm auf landwirtschaftlichen Flä-
chen ist verboten in der Zeit zwischen
15. Oktober und 15. Februar auf Flächen
ohne Gründeckung sowie zwischen 15.
November und 15. Februar auf Flächen
mit Gründeckung. Ab 1. Oktober bis zu
Beginn des Verbotszeitraumes dürfen je-
doch nicht mehr als 60 kg Reinstickstoff
(zukünftig nur als Stickstoff bezeichnet)
ausgebracht werden. Stallmist, Kompost
und Klärschlammkompost (zukünftig:
entwässerter Klärschlamm) dürfen bis
zum 30. November eingesetzt werden.
Nicht berücksichtigt ist in dieser Rege-
lung der Bereich Biogasgülle/Gärrück-
stände, die jedenfalls unabhängig von
ihrer Herkunft N-hältig sind und daher
auch ein entsprechendes Gefährdungs-
und Eutrophierungspotenzial aufweisen.

Die angeführten Verbotszeiträume kön-
nen auf Anregung des Landeshauptman-
nes durch den BM für Land- und Forst-
wirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
per Verordnung für Bezirke resp. Gemein-
degebiete vorübergehend abgeändert
werden. Von dieser Möglichkeit wurde
bisher vor allem in Kärnten, aber auch
Steiermark, Oberösterreich und Nieder-
österreich Gebrauch gemacht.

Seitens der Beratung/Praxis gibt es immer
wieder Kritik an den starr festgelegten
Zeitgrenzen, die nicht auf regionale, klein-
räumige Bedingungen eingehen, insge-
samt verursacht die Einhaltung dieser
Regelung allerdings kaum Probleme.

Düngungsverbot bei besonderen
Bodenbedingungen und
Hanglagen
Über die zeitliche Eingrenzung hinaus-
gehend, besteht zusätzlich ein Verbot jeg-
licher N-Düngung auf durchgefrorenen,
wassergesättigten oder überschwemm-
ten sowie schneebedeckten Böden. Hier
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ist festzustellen, dass außerhalb der Ver-
botszeiträume punktuell immer wieder
Übertretungen erkennbar sind, zudem
bereitet auch die Definition resp. die
Überprüfung der Verbotskriterien Pro-
bleme.

Ab einer durchschnittlichen Hangnei-
gung von 10% zum Gewässer besteht
insbesondere bei der Ausbringung flüs-
siger Düngemittel (Gülle, Jauche aber
auch Klärschlamm) auf Ackerland ein er-
höhtes Risiko für eine Abschwemmung
in Oberflächengewässer, sofern keine
spezifischen Schutzmaßnahmen (Teilung
der Gesamtstickstoffgabe von mehr als
100 kg/ha ausgenommen bei Stallmist
und Kompost, Quergräben, Anbau quer
zum Hang, abschwemmungshemmende
Anbauverfahren etc.) getroffen werden.
Das Ausbringen von N-haltigen Dünge-
mitteln einschließlich Klärschlamm hat
bei erfahrungsgemäßem Vorliegen einer
Abschwemmungsgefahr daher grund-
sätzlich sowohl auf Acker- als auch Grün-
landflächen zu unterbleiben. Schläge in-
nerhalb des Berggebietes mit einem Flä-
chenausmaß von < 1 ha sind allerdings
von diesen Einschränkungen ausgenom-
men. Für das Grünland im Berggebiet
bedeutet dies daher, dass rund 45% der
Flächen unter diese Ausnahmeregelung
fallen (SCHAUMBERGER, 2006).

Bedingungen für das Ausbringen
von Düngemitteln auf
landwirtschaftlichen Nutzflächen
in der Nähe von Wasserläufen

Die in diesem Zusammenhang angeführ-
ten Mindestabstände zu Seen, sonstigen
stehenden Gewässern sowie zu Fließge-
wässern ergeben eine so genannte Rand-
zone, die bei der Düngung so zu behan-
deln ist, dass ein direkter Düngereintrag
im Zuge der Düngung bzw. durch Dün-
gerabschwemmung vermieden wird. Die
Randzonenbreite liegt je nach Gewässer-
größe, angrenzender Hangneigung und
Schlaggröße zwischen 3 und 20 Meter.

Nach Definition der hier genannten Be-
dingung besteht also in diesen Randzo-
nen kein absolutes Düngungsverbot,
sondern "nur" eine erhöhte Sorgfalts-
pflicht. Zur Vermeidung von Dünger- und
Nährstoffeinträgen in Wasserläufe
scheint es allerdings empfehlenswert,
derartige Randzonen nach Möglichkeit
von der Düngung auszusparen.

Mindestlagerkapazität für
Wirtschaftsdünger -
Zwischenlagerung mittels
Feldmieten

Die Einhaltung von düngungsfreien Zeit-
räumen bedingt für tierhaltende Betriebe
eine entsprechende Lagerkapazität für tie-
rische Ausscheidungen. Hinsichtlich der
extremen klimatischen Unterschiede im
österreichischen Bundesgebiet ergeben
sich sehr stark ausgeprägte, regionale
Differenzen in der Vegetationsdauer, die
etwa im Jahr 2003 zwischen 120 bis 230
Tagen lag (SCHAUMBERGER, 2005).
Daraus ergibt sich grundsätzlich ein Be-
darf an unterschiedlichen Zeiträumen für
die Lagerkapazität von Wirtschaftsdün-
gern, der allerdings durch den bundes-
weiten Geltungsbereich des Aktionspro-
grammes auf einen einzigen Wert, näm-
lich sechs Monate festgelegt wurde. Für
Betriebe mit mehr als 100 Dunggroß-
vieheinheiten (DGVE) - dieser Maßstab
für Vieheinheiten existiert seit der Novel-
lierung des Wasserrechtsgesetzes im Jahr
2005 nicht mehr und wird voraussicht-
lich durch den Begriff „GVE = Großvieh-
einheit“ ersetzt - musste diese Regelung
bereits mit Ende 2005 umgesetzt werden.
Für alle anderen Betriebe muss die Um-
setzung bis Ende 2006 erfolgen, eine
Ausnahme besteht allerdings für Betrie-
be mit weniger als 30 DGVE, die nach dem
1. Jänner 1999 bereits eine Anpassung
gemäß § 6 Aktionsprogramm Nitrat 1999
vorgenommen haben - für diese Betriebe
läuft die Anpassungsfrist bis Ende 2010.

Sofern der Wirtschaftsdünger nachweis-
lich über Betriebskooperationen, Gülle-
banken, Biogasanlagen etc. umweltge-
recht verwertet wird, kann die Lagerka-
pazität entsprechend verringert werden,
muss aber zumindest für einen Zeitraum
von zwei Monaten ausreichen.
Abgesehen von beträchtlichen Investi-
tionskosten für die Schaffung von neu-
en resp. zusätzlichen Lagerkapazitäten
(insbesondere von Lagerräumen für Flüs-
sigdünger!) sind von den Betrieben auch
die aktuellen, an das heutige Leistungs-
niveau der Tiere angepassten Ausschei-
dungsmengen zu beachten. Diese wur-
den im Rahmen der Neuauflage der Richt-
linien für die sachgerechte Düngung (5.
Auflage, 1999; 6. Auflage, 2006 in redak-
tioneller Endbearbeitung) aktualisiert
und für den Zeitraum von je sechs Mo-
naten/Stallplatz angegeben. Gegen-über
den bisherigen Tabellenwerten erfolgt
nun die Gliederung nach der AMA-Tier-
liste mit insgesamt mehr als 40 Kategori-
en und innerhalb dieser nach den in der
Praxis bestehenden Entmistungssyste-
men (Gülle, Jauche, Stallmist und Tief-
stallmist).
Für den Bereich der Milchkühe, der
nunmehr in sechs Milchleistungsklassen
von 5.000 bis 10.000 kg Milch/Kuh und
Jahr sowie Mutter- und Ammenkühe
(3.000 resp. 4.000 kg Milch/Kuh und Jahr)
unterteilt wird, ergibt sich ein Lagerraum-
bedarf, der insbesondere im höheren Leis-
tungsbereich deutlich über dem bisher
verwendeten, einzigen Wert von 7,5 m³/

Abbildung 1: Gülleanfallsmengen für Milchkühe unterschiedlicher Leistungs-
klassen (PÖTSCH, 2005a)
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GVE und sechs Monate liegt. Bei den in
Abbildung 1 dargestellten Werten han-
delt es sich um Bruttoausscheidungen,
zusätzliche Einträge durch Reinigungs-
oder Niederschlagswasser, Sickersäfte
von Silagen oder Hausabwässer müssen
gesondert berücksichtigt werden. Jene
Zeiträume, in denen die Nutztiere vom 1.
Oktober bis zum 1. April des Folgejahres
nicht im Stall stehen, können hinsicht-
lich der Gesamtkubatur resp. der Lager-
fläche aliquot in Abzug gebracht wer-
den.

Die bereits genannten hohen Investiti-
onskosten betreffen vor allem den Bau
von flüssigkeitsdichten Gülle- und Jau-
chegruben, während technisch dichte
Lagerflächen für Festmiste und Kompos-
te mit einem geregelten Abfluss in eine
Gülle-, Jauche- oder Sammelgrube we-
sentlich kostengünstiger sind. Nach wie
vor ist es in diesem Zusammenhang mög-
lich, Stallmist auch ohne technisch dich-
te und befestigte Bodenplatte auf land-
wirtschaftlichen Nutzflächen zwischen zu
lagern.

Bei der Anlage einer Feldmiete müssen
allerdings eine Reihe von Bedingungen
eingehalten werden. So darf etwa die Ver-
bringung des Stallmistes vom Hof
frühestens nach drei Monaten erfolgen,
bei strenger Auslegung dieser Auflage
dürfte also kein frischer, sondern nur
bereits gelagerter Stallmist auf eine Feld-
miete verbracht werden. Bei kontinuier-
lich arbeitenden Entmistungssystemen
kommt jedoch +/- regelmäßig frischer
Mist dazu, also müsste der Stallmist
bereits am Hof in mehreren Stapeln ge-
trennt gelagert werden, um die gestellte
Forderung umsetzen zu können. Weitere
Auflagen betreffen die Bodeneigen-
schaften der Lagerfläche (möglichst ebe-
ne Fläche, keine staunassen und sandi-
gen Böden, Mindestabstand des mittle-
ren Grundwasserspiegels zur Gelände-
oberkante von 1 Meter) sowie Abstands-
regelungen zu Oberflächengewässern
einschließlich Entwässerungsgräben. Die
Feldmieten müssen jährlich geräumt und
deren Position anschließend gewechselt
werden, weiters darf die in der Feldmiete
enthaltene Reinstickstoffmenge nicht
über der Höchstmenge des Reinstick-
stoffbedarfs der zugeordneten oder an-
grenzenden landwirtschaftlichen Nutzflä-
che liegen.

Ein Blick in die landwirtschaftliche Praxis
zeigt ganz klar, dass einzelne der ange-
führten Auflagen nicht eingehalten wer-
den, wobei dies vielfach an der Unwis-
senheit der Landwirte über Art und In-
halt der einschlägigen Regelungen liegt.
Hier könnte und sollte mittels eines ge-
zielten Beratungs- und Informations-
schwerpunktes Abhilfe geschaffen wer-
den.

Verfahren für die Ausbringung
von stickstoffhältigen
Düngemitteln
Hier wird unter anderem auf die bedarfs-
gerechte Stickstoffdüngung hinsichtlich
Zeitpunkt und Mengenbemessung und
auf die dazu verfügbaren Beratungsun-
terlagen der Landwirtschaftskammern
sowie auf die Richtlinie für die sachge-
rechte Düngung verwiesen. Gefordert
wird dazu auch die Gewährleistung einer
sachgemäßen Verteilung und Mengen-
bemessung durch die eingesetzten Gerä-
te sowie je nach Gelände- und Bodenbe-
schaffenheit die angemessene Berück-
sichtigung des Bodendruckes bei der
Auswahl der Geräte.

In diesem Zusammenhang ist festzustel-
len, dass sich zwar die Technik der Dün-
gemittelapplikation sowohl für minerali-
sche als auch für organische Dünger sehr
stark weiterentwickelt hat, im Bereich der
Wi r t s c h a f t s d ü n g e r a u s b r i n g u n g
allerdings immer noch Anwendungspro-
bleme in der Praxis bestehen. Dies be-
trifft etwa die ungleichmäßige Beladung
von Festmist- und Kompoststreuern oder
auch Mängel in der Justierung und Ein-
stellung von Verteilsystemen im Flüssig-
mistbereich.

Begrenzung der
Stickstoffdüngung auf
landwirtschaftlichen Nutzflächen

Während die bewilligungsfreien Ober-
grenzen für Stickstoff mit 210 kg/ha und
Jahr (für Dauergrünland bzw. lw. Nutzflä-
chen mit Gründeckung) resp. 175 kg/ha
und Jahr (für Ackerflächen) im Wasser-
rechtsgesetz (WRG 1959 idF BGBl. I Nr.
87/2005) festgelegt sind, besteht im Akti-
onsprogramm Nitrat eine zusätzliche
Stickstoffbegrenzung. Demnach beträgt
die zulässige Höchstmenge an Stickstoff
aus Wirtschaftsdüngern (=Dung) 170 kg/
ha und Jahr, wobei zur Berechnung die-
ser Obergrenze unvermeidbare Stall- und

Lagerungsverluste im Ausmaß von 15%
von den jeweiligen Bruttoanfallsstick-
stoffmengen in Abzug gebracht werden
dürfen.

Es bleibt den Mitgliedsstaaten überlas-
sen, diese Obergrenzen auf Basis objek-
tiver Kriterien (z.B. lange Vegetationszeit,
N-zehrende Fruchtfolgen, hohe Nieder-
schläge, starke Denitrifikation etc.) zu
erhöhen, wobei dies allerdings seitens der
EK zu genehmigen ist.

In der Zwischenzeit wurde dem öster-
reichischen Antrag auf Erhöhung der
Dungstickstoffobergrenze auf 230 kg/ha
und Jahr stattgegeben, allerdings müs-
sen dazu ähnlich der bereits bestehen-
den dänischen und niederländischen
Ausnahmeregelung bestimmte Betriebs-
und Bewirtschaftungsvoraussetzungen
erfüllt sein (Mindestgrünlandanteil, rin-
derbetonte Betriebe, Führung betriebs-
bezogener Düngepläne, regelmäßige Bo-
denanalysen, jährliche Antragstellung
der Landwirte bei der zuständigen Behör-
de etc.). Mit der Novellierung des WRG
im Jahre 2005 wurde die nationale Rechts-
grundlage für ein Abweichen von den
Stickstoffhöchstmengen für Dung unter
klar definierten Voraussetzungen ge-
schaffen, ohne dass dadurch die
schrittweise Reduzierung und Verhinde-
rung der weiteren Verschmutzung der
Gewässer gefährdet ist.

Aktualisierung der
Stickstoff-Anfallsmengen
landwirtschaftlicher
Nutztiere
Ein wesentlicher Hauptgrund für die Ak-
tualisierung der Stickstoffanfallsmengen
landwirtschaftlicher Nutztiere findet sich
in der Kritik der Europäischen Kommis-
sion an den im europäischen Vergleich
niedrigen österreichischen Werten. Die
in der derzeit geltenden 5. Auflage der
Richtlinien für die sachgerechte Dün-
gung enthaltenen N-Anfallszahlen stam-
men aus den Achtzigerjahren und wur-
den seither nicht an die in diesem Zeit-
raum erreichte Leistungssteigerung land-
wirtschaftlicher Nutztiere angepasst.
Zudem ergab sich ein entsprechender
Anpassungsbedarf an die nunmehr ver-
wendete AMA-Tierliste, welche die
Grundlage einer gesamtbetrieblichen N-
Berechnung darstellt.
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Der Fachbeirat für Bodenfruchtbarkeit
und Bodenschutz als beratendes Instru-
ment für den Bundesminister hat sich
daher dieser brisanten Thematik ange-
nommen und in Zusammenarbeit mit den
Landeslandwirtschaftskammern, Vertre-
tern der Wasserwirtschaft und den land-
wirtschaftlichen bzw. umweltspezifischen
Forschungseinrichtungen (HBLFA
Raumberg-Gumpenstein, UBA Wien,
AGES) sowohl die Anfallsmengen als
auch die N-Ausscheidungen überarbei-
tet und aktualisiert.

N-Ausscheidungswerte von
Milchkühen

Die österreichischen Werte zur N-Exkre-
tion von Milchkühen wurden seitens der
EK besonders stark kritisiert und in Fra-
ge gestellt. Im Gegensatz zu den bisheri-
gen Ausscheidungswerten für Milchkü-
he, die sich auf ein Leistungsniveau von
rund 4.500 kg Milch bezogen, wurde für
die Überarbeitung ein leistungsabgestuf-
tes Modell entwickelt. Die Variationsbrei-
te erstreckt sich dabei in 1000 kg-Schrit-
ten von der Kategorie Mutterkuh mit ei-
ner Milchleistung von 3.000 kg bis zur
Hochleistungskuh mit einer Jahresmilch-
leistung von 10.000 kg. Diese Abstufung
wurde deshalb vorgenommen, um die
betriebsspezifische Situation genauer zu
erfassen und den Milchleistungsbezug
herzustellen, der einen maßgeblichen Ein-
fluss auf die Höhe der Nährstoffausschei-
dungen besitzt.

Die in Abbildung 2 enthaltenen öster-
reichischen N-Ausscheidungswerte für
Milchkühe (umrandete Einzelpunkte,
links unten = 3000 kg Milchleistung,
rechts oben = 10.000 kg Milchleistung)
wurden auf Grundlage der von GRUBER
et al. (2000) aus zahlreichen Bilanzversu-
chen mit Kühen unterschiedlicher Leis-
tungs- und Fütterungsbedingungen er-
mittelten Regressionsgleichungen be-
rechnet. Dabei wurde grundsätzlich eine
den aktuellen Bedarfsnormen zugrunde
liegende Rationsgestaltung und Nähr-
stoffversorgung unterstellt (GfE, 2001).
Diese "praxisfreundliche" Vorgangswei-
se ergibt Brutto-N-Ausscheidungsmen-
gen, die zwischen 69 kg bis 110 kg/Stall-
platz resp. 50 kg bis 85 kg/GVE Milchkuh
liegen. Verglichen mit den nach dem Be-
rechnungsschema "Livestock Manures"
der EK (1999) ermittelten Werten liegen
die vorgestellten österreichischen Wer-

te deutlich unter jenen der intensiven
europäischen Milchproduktionsgebiete.

Zentrales Kriterium für die Höhe der N-
Ausscheidungen ist dabei der Rohpro-
teingehalt der Gesamtjahresration, der
aufgrund der spezifischen Besonderhei-
ten des österreichischen Grünlandes
(niedriger Rohproteingehalt gegenüber
Intensivgrünland in europäischen Gunst-
lagen), aber auch wegen der spezifischen
Situation in der Rationsgestaltung
(Grundfutterdominanz mit wenig Kraftfut-
ter, sehr geringer Anteil an Proteinkraft-
futter) deutlich geringer ist und daher die
N-Ausscheidung signifikant verringert
(PÖTSCH und RESCH, 2005). In Abbil-
dung 2 ist dieser Zusammenhang am
Beispiel einer Milchkuh mit einer Leis-
tung von 7.000 kg Milch/Jahr herausge-
hoben. Die im Vergleich zum EK-Beispiel
um 30 kg geringere N-Zufuhr über das
Futter bewirkt letztlich eine um etwa den
selben Betrag verringerte N-Ausschei-
dung.

N-Ausscheidungswerte von
Milchkühen - bedarfsgerechte
Fütterung versus Praxisfütterung

Der Wissensstand der Landwirte in Be-
zug auf eine bedarfsgerechte Fütterung
spielt eine zentrale Rolle hinsichtlich der
Höhe der N-Ausscheidungen landwirt-
schaftlicher Nutztiere. Bei den Milchkü-
hen gilt der Harnstoffgehaltswert in der
Milch als geeigneter Indikator für eine
bedarfsgerechte Proteinversorgung.
Trotz Vorlage entsprechender Belege
über Milchharnstoffgehaltswerte aus
Praxisbetrieben (STEINWIDDER und

GRUBER, 1999) mussten die österreichi-
schen N-Exkretionswerte für Milchkühe
neuerlich überarbeitet und letztlich wei-
ter erhöht werden.

Die nun vorliegenden und seitens der EK
akzeptierten N-Exkretionswerte wurden
schließlich mittels einer Regressionsglei-
chung nach STEINWIDDER und GUG-
GENBERGER (2003) errechnet. Im unte-
ren Leistungsbereich liegen die aktuel-
len N-Ausscheidungswerte nun sogar
unter den bei bedarfsgerechter Fütterung
ermittelten Werten, im hohen Leistungs-
bereich hingegen um etwa 15% höher
(Tabelle 1).

Reduktionspotenzial in der N-
Exkretion

Die in Tabelle 1 dargestellte Differenz
zwischen N-Ausscheidungswerten bei
bedarfsgerechter und praxisorientierter
Fütterung weist auf ein - vor allem im
hohen Leistungsbereich - bestehendes
Reduktionspotenzial hin. Bei der schein-
baren "Benachteiligung" im hohen Leis-
tungsbereich mit einer niedrigeren maxi-
mal möglichen Kuhanzahl/ha ist
allerdings zu berücksichtigen, dass die
damit je ha erzielbare Milchleistung ge-
genüber dem niedrigen Leistungsbereich
deutlich höher liegt. Bezogen auf ein be-
stimmtes Milchkontingent als fixe Größe
ist dabei festzuhalten, dass dies mit einer
geringeren Anzahl hochleistender Tiere
mit einer geringeren Gesamt-N-Exkretion
umsetzbar ist.

Das in Österreich bestehende Ø Milch-
kontingent von rund 50.000 kg kann
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Abbildung 2: N-Ausscheidung von Milchkühen unterschiedlicher Leistungsklas-
sen bei variiertem XP- bzw. N-Gehalt der Gesamtration unter Einhaltung der
aktuellen GfE-Bedarfsnormen für die Eiweißversorgung (PÖTSCH, 2005a)



11

Österreichisches Aktionsprogramm zur Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie: Aktualisierung
der N-Ausscheidungswerte für landwirtschaftliche Nutztiere - Konsequenzen für die Praxis

Umweltprogramme für die Landwirtschaft 2006

beispielsweise von 10 Milchkühen mit
einer Leistung von je 5.000 kg oder 5
Hochleistungskühen mit einer Leistung
von je 10.000 kg Milch erbracht werden.
Bei Ausnutzung der bestehenden N-Ober-
grenze aus Dung (170 kg/ha) wären zur
Erfüllung des beispielhaft unterstellten
Milchkontingentes 4,4 ha LN (5.000 kg
Milchleistung) resp. 3,3 ha LN (10.000 kg
Milchleistung) erforderlich.

Allerdings ist in diesem Zusammenhang
auch zu beachten, dass mit zunehmen-
der Milchleistung immer mehr Kraftfut-
ter zur Sicherstellung des Energie- und
Rohproteinbedarfes eingesetzt werden
muss und der Anteil des Grundfutters
von Wiesen und Weiden in der Gesamt-
ration abnimmt (PÖTSCH, 2005b). Bezo-
gen auf die natürlichen Produktionsver-
hältnisse in der österreichischen Grün-
land- und Milchwirtschaft erscheint da-
her mittel- und langfristig betrachtet, ein
mittleres Leistungsniveau empfehlens-
wert, das schwerpunktmäßig auf einer
Veredelung des betriebseigenen Grund-
futters im Sinne eines low-input-Systems
ausgerichtet ist.

Wirkungsgefüge zwischen
Aktionsprogramm Nitrat -
Wasserrecht - Sachgerechte
Düngung

Die im Aktionsprogramm Nitrat beste-
hende N-Obergrenze für Dung reglemen-
tiert den maximal möglichen Viehbesatz/
ha LN, die im jeweiligen Fall nach Abzug
unvermeidbarer Verluste bei der Ausbrin-
gung verbleibende Differenz zur im WRG
bestehenden Obergrenze kann mit mine-
ralischem Stickstoff resp. organischem

Stickstoff (nicht aus Dung bestehend)
ergänzt werden.

Seitens der Praxis und Beratung wird dies-
bezüglich kritisch hinterfragt, warum bei
dieser Ergänzungsregelung minerali-
schem N-Dünger der „Vorzug“ gegen-
über Wirtschaftsdüngern gegeben wird.
Dazu ist anzumerken, dass ein derartiges
Düngungsniveau ohnehin nur bei hoher
Nutzungsfrequenz und hoher Ertragsla-
ge empfohlen wird und in weiten Berei-
chen des Wirtschaftsgrünlandes die
Nährstoffversorgung allein über die
Rückführung der Wirtschaftsdünger si-
chergestellt werden kann. Die insbeson-
dere bei hoher Nutzungsfrequenz immer
kürzer werdende Phase für den Wieder-
aufwuchs und damit auch eingeengte
Zeitraum für die Düngung kann zu Pro-
blemen hinsichtlich Futterverschmut-
zung (und dadurch bedingt zur Qualitäts-
minderung) führen - diese Gefahr ist bei
der Ausbringung von Wirtschaftsdün-
gern (vor allem bei hohen Mengen) deut-
lich stärker als beim Einsatz mineralischer
Düngemittel.

Ein aus der Umsetzung des Aktionspro-
grammes resultierender Problembereich
ergibt sich letztlich noch in der Einhal-
tung der in der Richtlinie für sachgerech-
te Düngung enthaltenen N-Düngungs-
empfehlungen. Bei Ausschöpfung der N-
Obergrenze(n) für Dung ergibt sich für
die extensiven und mittelintensiven Grün-
landnutzungsformen (vor allem in niedri-
ger und mittlerer Ertragslage) eine +/- gro-
ße Differenz (= Überhang) zwischen dem
anrechenbaren Stickstoff (Brutto-N ab-
züglich Stall-, Lagerungs- und Ausbrin-

gungsverlusten) und den N-Empfeh-
lungswerten.

Diese Diskrepanz tritt besonders auf in
Fällen mit einer Disharmonie zwischen
Tierbesatz resp. Milchleistungsniveau
und der Ertragsleistung des Grünlandes.
Diese Disharmonie wird mit steigendem
Einsatz betriebsexterner Produktionsmit-
tel (im Grünland- und Milchviehbetrieb
vor allem Kraftfutter) erhöht, wodurch ein
von der natürlichen Ertragsleistung mehr
und mehr unabhängiger Viehbesatz er-
zielt wird.

Die angeführte Problematik wird im Rah-
men der Neuauflage der Richtlinien für
die sachgerechte Düngung durch die
Anrechnung des im Jahr der Anwendung
pflanzenwirksamen N-Anfalls geregelt.
Dabei bleiben die über die Jahreswirkung
hinausgehenden Effekte im Kalkulations-
schema allerdings unberücksichtigt.

Zusammenfassung und
Fazit
Das österreichische Aktionsprogramm
zur Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie
enthält zahlreiche Einschränkungen und
Auflagen für die Düngung landwirt-
schaftlicher Nutzflächen. Die Definition
und Formulierung einzelner Punkte er-
scheint fallweise unklar, zudem erschei-
nen einige Nutzungs- resp. Bewirtschaf-
tungsformen, bei denen Nährstoffe inklu-
sive Stickstoff auf landwirtschaftliche
Nutzflächen rückgeführt werden (Weide-
haltung, Ganzjährige Freilandhaltung)
nicht bzw. nur unzureichend behandelt.

Die aus aktuellem Anlass durchgeführte
Neuberechnung der Ausscheidungsmen-
gen landwirtschaftlicher Nutztiere wird
hinsichtlich der im Aktionsprogramm ent-
haltenen Mindestlagerkapazität für Wirt-
schaftsdünger von sechs Monaten einen
entsprechenden Investitionsbedarf nach
sich ziehen. Die mit 170 kg aus Dung fest-
gelegte Stickstoffobergrenze/ha führt zu
einer Deckelung des Viehbesatzes,
allerdings besteht für Betriebe unter be-
stimmten Voraussetzungen die Möglich-
keit, zukünftig die seitens der EK geneh-
migte Ausnahmeregelung von 230 kg N
aus Dung/ha in Anspruch zu nehmen.

Das neue, milchleistungsbezogene Sche-
ma der N-Ausscheidung bedeutet hin-
sichtlich der N-Obergrenze aus Dung,
dass diese mit hochleistenden Milchkü-

Tabelle 1: Gegenüberstellung von N-Ausscheidungswerten (brutto) bei bedarfs-
gerechter und praxisorientierter Fütterung von Milchkühen sowie maximal mög-
liche Kuhzahl/ha unter Einhaltung der Dung-N-Obergrenze(n) des österreichi-
schen Aktionsprogrammes Nitrat

N-Ausscheidung (kg N/Kuh und Jahr) 2Maximale Kuhzahl/ha
1Milchleistung bedarfsgerechte Praxisfütterung 170 kg N 230 kg N
je Laktation Fütterung (= aktuelle Werte) aus Dung aus Dung

3.000 kg 80,8 69,5 2,88 3,89
4.000 kg 80,8 78,5 2,55 3,45
5.000 kg 83,6 87,5 2,29 3,09
6.000 kg 88,8 96,5 2,07 2,80
7.000 kg 95,2 105,5 1,90 2,56
8.000 kg 100,7 114,5 1,75 2,36
9.000 kg 107,6 123,5 1,62 2,19

10.000 kg 114,3 132,5 1,51 2,04

1Die Kalkulationen beziehen sich für den Leistungsbereich bis inklusive 6.000 kg Milch auf Fleckvieh (Ø
Körpergewicht 700 kg) und darüber auf Holstein-Friesian (Ø Körpergewicht 640 kg)
2Berechnung mit den aktuellen, von der EK genehmigten Werten - von den Brutto-N-Ausscheidungswerten
werden 15% unvermeidbare Verluste im Stall und Lager in Abzug gebracht



E.M. PÖTSCH

Umweltprogramme für die Landwirtschaft 200612

hen rascher erreicht wird als mit niedrig-
leistenden Tieren. Bezogen auf die erzielte
Gesamtmilchleistung scheiden jedoch
hochleistende Milchkühe je kg Milch
weniger Stickstoff aus. Für viele Milch-
viehbetriebe im unteren und mittleren
Leistungsbereich werden die neuen Wer-
te nur geringfügige Auswirkungen ha-
ben, viehintensive Betriebe mit Hochleis-
tungstieren stoßen hingegen relativ
rasch an die 170 kg N-Grenze.

Für den Einzelbetrieb besteht neben ei-
ner Flächenausweitung zur Absenkung
der Besatzdichte/ha und damit auch der
Verringerung der N-Ausscheidung je Flä-
cheneinheit die Möglichkeit einer Absto-
ckung des Viehstandes. Eine alternative
Möglichkeit könnte auch der Nachweis
der tatsächlichen N-Ausscheidung über
entsprechende Aufzeichnungen (An-
fallsmengen) und regelmäßige Wirt-
schaftsdüngeranalysen sein, wobei aber
unter Umständen auch mit höheren Wer-
ten als den Tabellenwerten gerechnet
werden muss.

Insgesamt enthält das österreichische
Aktionsprogramm Nitrat zahlreiche Maß-
nahmen zum Schutz von Gewässern vor
der Verunreinigung durch Nitrat aus land-
wirtschaftlichen Quellen, deren Wirksam-
keit und positive Effekte im Österreich-
ischen Bericht (BMLFUW, 2004) deutlich
dokumentiert sind. Darin wird aber auch
angemerkt, dass die große Anzahl klei-
ner und im Nebenbetrieb wirtschaften-
der Betriebe die gezielte und individuelle
Beratung vor eine besondere Herausfor-
derung stellt.

Zusatzbemerkung - die geltende Fas-
sung des österreichischen Aktionspro-

grammes Nitrat (2003) wird derzeit über-
arbeitet. Der Entwurf einer entsprechen-
den Änderungsverordnung befindet
sich in der Begutachtungsphase. Auf ei-
nige wesentliche, zukünftige Änderun-
gen wurde im vorliegenden Beitrag hin-
gewiesen, die endgülte Regelung ist
dann der Änderungsverordnung zu ent-
nehmen.
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